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Deutscher Alpenverein

Satzung

der

Sektion Abenberg

des Deutschen Alpenvereins e.V.



Aligemeines

§1
Name und Sitz

Der Verein fihrt den Namen: Sektion Abenberg
des Deutschen Alpenvereins (DAV) e.V. und hat seinen Sitz in Abenberg.
Er ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes-Schwabach eingetragen.

=

§2

Vereinszweck

1. Zweck der Sektion ist, das Bergsteigen und alpine Sportarten vor allem in den Alpen und
den deutschen Mittelgebirgen, besonders fiir die Jugend und die Familien, zu fordern
und zu pflegen, die Schonheit und Urspringlichkeit der Bergwelt zu erhalten, die
Kenntnisse (ber die Gebirge zu erweitern und dadurch die Bindung zur Heimat zu
pflegen sowie weitere sportliche Aktivitaten zu fordern.

2. Die Sektion ist parteipolitisch neutral; sie vertritt die Grundsatze religioser,
weltanschaulicher und ethnischer Toleranz; sie achtet auf-die- Chancengleichheit von

3. Die Sektion verfolgt ausschlielich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne des
Abschnitts ,steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die gemeinniitzigen
Zwecke in diesem Sinne sind die Forderung des Sports, des Natur- und UmweltschutzeE
der Jugendhilfe und der Bildung sowie der Heimatpflege und Heimatkunde.

4. Die Sektion ist selbstlos tatig; sie erstrebt keinen Gewinn und verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Sektion dlrfen nur flr die satzungs-
gemaBen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins. Ausgeschiedene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das
Sektionsvermogen. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Sektion
fremd sind, oder durch unverhaltnismaBig hohe Vergiitungen begunstigt werden.

§3

Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks

1. Der Vereinszweck soll durch die in Absatz 2 und 3 angefiihrten ideellen und materiellen
Mittel erreicht werden.

2. Als ideelle Mittel zur Verwirklichung des Vereinszwecks dienen:

a) bergsteigerische und alpinsportliche Ausbildung, Forderung bergsteigerischer und
alpinsportlicher Unternehmungen, des alpinen Schilaufes, Ausleihe von
Bergsportausristung; ’

b) Gemeinschaftliche  bergsteigerische,  alpinsportliche Unternehmungen  sowie
Wanderungen;

c) Veranstaltung von Kanufahrten und Radtouren;

d) Veranstaltung von alpinsportlichen Wettkampfen einschlieBlich der Bekampfung des
Dopings gemaR der strafbewehrten Sportordnung des DAV;

e) Forderung und Unterstilitzung von kiinstlichen Kletteranlagen;
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g)

a)

<)
d)

e)
g)
h)

Die

Foérderung und Unterstiitzung der Huttenstandorte als Stltzpunkte zur Ausilibung des
Bergsteigens und der alpinen Sportarten und fur die Sicherheit aller Bergsportler sowie
Errichten und Erhalten von Wegen;

Schutz und Pflege von Natur und Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt der Alpen und der
deutschen Mittelgebirge, insbesondere bei der Auslbung des Bergsports und der
Unterhaltung von Hutten und Wegen;

Jugendhilfe und umfassende Jugend- und Familienarbeit;

Abhaltung von Vereinsveranstaltungen wie Versammiungen, Vortrage, Lehrgange und
Flhrungen;

Pflege der Heimatkunde.

Einrichtung und Betrieb einer Webseite oder sonstiger elektronischer Medien;
Herausgabe von Publikationen;

Zusammenarbeit mit Personen, Organisationen und Institutionen, die gleiche oder
shnliche Zwecke verfolgen beziehungsweise die Vereinsziele unterstitzen.

Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:

Mitgliedsbeitrage und Aufnahmegebiihren in der jeweils beschlossenen Hohe;
Subventionen und Forderungen;

Spenden, Sammlungen, Vermachtnisse und sonstige Zuwendungen;
Vermogensverwaltung (wie Zinsen, sonstige Kapitaleinkilnfte, Einnahmen aus
Beteiligungen, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung);
Sponsorengelder;

Werbeeinnahmen;

Einnahmen aus dem Verleih von beweglichen Wirtschaftsgiitern (wie
Bergsportausriistung u. 8.);

Einnahmen aus Vereinsveranstaltungen (Wettkampfe, Vortrage, Kurse, Lehrgange,
Flihrungen, u. a.);

§4
Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein e. V.

Sektion ist Mitglied des Deutschen Alpenverein e. V. (DAV). Sie unterliegt der Satzung

dieses Vereins und hat damit alle Rechte und Pflichten, die sich aus dieser ergeben. Zu den
Pflichten gehoren:

a)
b)

den Jahresbericht und die Jahresrechnung vorzulegen, wie sie von der
Mitgliederversammlung genehmigt worden sind;

die von der Hauptversammlung beschlossenen Beitrage (Verbandsbeitrage) und
Umlagen rechtzeitig zu bezahlen;

Veranderungen im Vorstand der Sektion dem DAV unverziiglich mitzuteilen;

die satzungsgemédBen Beschlisse der Hauptversammiung des DAV auszufihren,
insbesondere in ihre Satzung die Bestimmungen der Mustersatzung flr die Sektionen zu
iibernehmen, die die Hauptversammiung als verbindlich bezeichnet hat;

in der Satzung die Haftung des DAV fiir Schaden zu begrenzen, die Mitgliedern der
Sektion bei Benutzung von Einrichtungen des DAV oder bei Teilnahme an
Veranstaltungen des DAV entstehen;

Satzungsanderungen vom Présidium des DAV genehmigen zu lassen;
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h) Maßnahmen zur Berücksichtigung des Klimaschutzes bei Aktivitäten, insbesondere bei der Mobilität, dem (Um-)Bau und Betrieb der eigenen Infrastruktur, der Kommunikation sowie bei Bildungsangeboten;

DAV Abenberg
Durchstreichen
i) wird zu l)

DAV Abenberg
Notiz
j) Prävention und Bekämpfung sexualisierter, psychischer und physischer Gewalt im Sport und in allen Bereichen der Vereinsarbeit;
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§5

Vereinsjahr

Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.

Mitgliedschaft

§6
Mitgliederrechte und Haftungsbegrenzung

1. Die volljahrigen Mitglieder haben Sitz und Stimme in der Mitgliederversammiung,
kénnen wahlen und gewahit werden. Sie kdnnen das Sektionseigentum und alle
sonstigen Sektionseinrichtungen zu den daflir vorgesehenen Bedingungen benutzen
und genieBen alle den Mitgliedern zustehenden Rechte. Die Rechte der Gastmitglieder
regelt Absatz 3.

2. Den nicht volljahrigen Mitgliedern stehen die im Absatz 1 genannten Mitgliederrechte
mit Ausnahme des Wahl- und Stimmrechtes zu. Abweichend hiervon konnen Mitglieder
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr abstimmen und wahlen, aber nicht gewahlt werden.

3. Mitglieder der Sektion, die bereits einer anderen Sektion des DAV angehoren, sind
Gastmitglieder. Sie sind berechtigt, das Sektionseigentum und alle sonstigen
Sektionseinrichtungen zu den dafir vorgesehenen Bedingungen zu benutzen und an
den Veranstaltungen der Sektion teilzunehmen. Sie haben alle Mitgliederrechte.

4, Die Mitglieder der Sektion sind mittelbare Mitglieder des Deutschen Alpenvereins. Sie
sind berechtigt, von dessen Einrichtungen zu den hierfiir vorgesehenen Bedingungen
Gebrauch zu machen.

5. Eine Haftung der Sektion und der von ihr beauftragten Personen flr Schaden, die
einem Mitglied bei der Benutzung der Vereinseinrichtungen oder bei der Teilnahme an
Vereinsveranstaltungen entstehen, ist (ber den Umfang der vom DAV abgeschlossenen
Versicherungen hinaus auf die Falle beschrénkt, in denen einem Organmitglied oder
einer sonstigen fiir die Sektion tatigen Person, fiir die die Sektion nach den Vorschriften
des biirgerlichen Rechts einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit zur Last
gelegt werden kann. Die gleiche Einschrénkung gilt bei Benutzung von Vereins-
einrichtungen oder der Teilnahme an Veranstaltungen einer anderen Sektion des
Deutschen Alpenvereins.

6. Eine Haftung des Deutschen Alpenvereins e.V. (DAV) und der von ihm beauftragten
Personen fiir Schaden, die einem Sektionsmitglied bei der Benutzung der Einrichtungen
des DAV oder bei der Teilnahme an Veranstaltungen des DAV entstehen, ist Uber den
Umfang der vom DAV abgeschlossenen Versicherungen hinaus auf die Falle beschrankt,
in denen einem Mitglied eines Organs des DAV oder einer sonstigen flr den DAV
tatigen Person, fiir die der DAV nach den Vorschriften des birgerlichen Rechts
einzustehen hat, Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last gelegt werden kann.

§7
Mitgliederpflichten

1. Jedes Mitglied hat den Jahresbeitrag spétestens bis zum 31. Januar des laufenden
Jahres an die Sektion zu entrichten. Die jeweilige Hohe setzt die Mitgliederversammiung
fest. Hierbei wird die von der Hauptversammiung des DAV beschlossene Einteilung in
Mitgliederkategorien zugrundegelegt.

2. Die Mitgliederrechte stehen dem Mitglied nur flr den Zeitraum zu, fir den es den
Jahresbeitrag entrichtet hat.



Wihrend des laufenden Jahres eintretende Mitglieder haben den vollen Jahresbeitrag
zu entrichten.

Der Sektionsanteil kann bei Vorliegen besonderer Umsténde vom Vorstand auf Antrag
ermaBigt oder erlassen werden.

Jedes Mitglied ist verpflichtet, Anderungen seiner Anschrift alsbald der Sektion
mitzuteilen.

§8
Ehrenmitglieder und fordernde Mitglieder

Zu Ehrenmitgliedern kann die Mitgliederversammiung auf Vorschlag des Vorstandes
Mitglieder ernennen, die sich hervorragende Verdienste um die Sektion erworben
haben. Sie erhalten den Mitgliederausweis ihrer Kategorie; sie kénnen von der
Beitragspflicht gegeniiber der Sektion befreit werden.

Férdernde Mitglieder der Sektion konnen Einzelpersonen oder juristische Personen
werden. Nihere Bestimmungen (ber die Aufnahme einschlieBlich der Festlegung Uber
etwaige Beitrage werden vom Vorstand beschlossen. Voraussetzung fur die fordernde
Mitgliedschaft ist die Anerkennung der Satzung der Sektion. Fordernde Mitglieder der
Sektion sind keine mittelbaren Mitglieder des Deutschen Alpenvereins, sie erhalten
keinen Mitgliederausweis, sie genieBen nicht die Rechte von ordentlichen Mitgliedern.
In der Mitgliederversammliung der Sektion haben sie Rederecht, jedoch kein
Stimmrecht. Die fordernde Mitgliedschaft endet durch Austritt am Ende eines Jahres,
sofort bei Ausschluss durch den Vorstand.

§9

Aufnahme

Wer in die Sektion aufgenommen werden will, hat dies schriftlich — auch unter Nutzung
moderner Kommunikationsmaoglichkeiten - zu beantragen.

Bei der Aufnahme ist eine Gebiihr zu entrichten, die von der Mitgliederversammiung
festgesetzt wird.

Uber die Aufnahme entscheidet der Vorstand.

Die Aufnahme wird erst nach Bezahlung der Aufnahmegeblihr und des ersten
Jahresbeitrages wirksam.

§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft wird beendet

a) durch Austritt; ¢) durch Streichung;
b) durch Tod; d) durch Ausschluss.
g 11

1.

Austritt, Streichung

Der Austritt eines Mitgliedes ist schriftlich dem Vorstand mitzuteilen; er wirkt zum Ende
des laufenden Vereinsjahres. Der Austritt ist spatestens 3 Monate vor Ablauf des
Vereinsjahres zu erklaren.



2. Der Vorstand kann die Mitgliedschaft mit sofortiger Wirkung streichen, wenn das
Mitglied den Jahresbeitrag trotz zweimaliger Aufforderung nicht bezahlt hat.

§12
Ausschluss

1. Auf Antrag des Vorstandes kann ein Mitglied durch den Ehrenrat ausgeschlossen
werden.

2. AusschlieBungsgriinde sind:

a) grober VerstoB gegen die Zwecke der Sektion oder des DAV, gegen Beschllsse
oder Anordnungen der Vereinsorgane oder gegen den Vereinsfrieden;

b) schwere Schadigung des Ansehens oder der Belange der Sektion oder des DAV;

c) grober VerstoB gegen die alpine Kameradschaft.

3. Gegen den Ausschluss ist Berufung an die Mitgliederversammiung zulassig. Sie muss
innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des AusschlieBungsbescheides beim
Vorstand eingelegt werden.

4, Vor der Beschlussfassung durch den Ehrenrat und die Mitgliederversammiung ist dem
Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist rechtliches Gehor zu gewahren. Der
Beschluss (iber den Ausschluss ist zu begrinden und dem Mitglied mittels eines
eingeschriebenen Briefs bekannt zu geben.

§13
Abteilungen, Gruppen

1. Die Mitglieder der Sektion kdnnen sich mit Zustimmung des Vorstandes zu Abteilungen
oder Gruppen innerhalb der Sektion zusammenschlieBen. Die Mitgliederversammiung
kann sie durch Beschluss auflosen.

2. Fur Jugendbergsteiger/innen, Junioren/innen und Kinder sind nach Bedarf eigene
Gruppen einzurichten.

3. Die Abteilungen oder Gruppen konnen sich eine Geschéftsordnung geben. Die
Geschéftsordnung darf weder der Satzung der Sektion noch der des DAV zuwiderlaufen.
Sie bedarf der Genehmigung des Vorstandes; der Vorstand darf die Genehmigung-der
Geschaftsordnung filr die Jugendgruppen (Jugendsatzung) picht-versagen, soweit diese

E mit-dem Muster fiir die Jugendsatzung der Sektionen tbereinstimmt. Ein besonderer
Mitgliedsbeitrag darf nur mit Zustimmung des Vorstandes festgesetzt werden.
4. Eigene Rechtspersonlichkeit kommt den Abteilungen oder Gruppen nicht zu.

§ 14
Organe
Organe der Sektion sind
a) der Vorstand; c) die Mitgliederversammiung;
b) der Beirat; d) der Ehrenrat.
Vorstand
§ 15

Zusammensetzung und Wahl
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Zusätzlich ist laut den Vorgaben des Hauptverbandes v. 19.09.24  
Ziffer 4. wie folgt einzufügen: (siehe Ziffer 4. Kommentar)


2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der Mitgliederversammiung auf die Dauer
von 3 Jahren in schriftlicher und geheimer Abstimmung gewahlt, rechtsglitig auch
anders, wenn kein Widerspruch erhoben wird. Wiederwah! ist zuldssig. Ist bei Ablauf
der Frist ein neuer Varstand noch nicht gewahlt, verlangert sich die Amtszeit bis zur
Wabhl eines neuen Vorstandes.

3. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig aus, so wird an dessen Stelle durch die nachste
Mitgliederversammiung fiir den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied gewahlt.
Bis dahin, sowie in Fallen langdauernder Verhinderung, berufen die Ubrigen
Vorstandsmitglieder ein Ersatzmitglied.

4. Die Mitglieder des Vorstandes sind ehrenamtlich tétig. Zuwendungen im Rahmen der
Ehrenamtspauschale (§ 3 Nr. 26a Einkommensteuergesetz) sind unschédlich. Die
Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, insbesondere
der Reisekosten, die ihnen im Rahmen ihrer Tatigkeit tatsachlich entstanden sind.
Gleiches gilt fiir vom Vorstand beauftragte Vereinsmitglieder.

§ 16
Vertretung

Die Sektion wird gerichtlich und auBergerichtlich durch den (geschaftsflihrenden) Vorstand
vertreten. Der/die Erste Vorsitzende, der/die Zweite Vorsitzende und der/die
Schatzmeister/in sind jeweils einzeln vertretungsberechtigt. Handelt es sich um
Rechtsgeschifte, durch die die Sektion in Hohe von mehr als 500,00 EURC verpflichtet wird,
ist die Mitwirkung aller drei Einzelvertretungsberichtigten erforderlich.

Ausnahmen hiervon bilden Umschichtungen innerhalb des DAV-Kontos; hier sind nur die
Unterschriften des Schatzmeisters und eines der beiden Vorsitzenden erforderlich.

§ 17
Aufgaben

Der geschaftsfiihrende Vorstand legt die Tagesordnung fiir alle Versammiungen der Sektion
fest und vollzieht deren Beschlisse. Er stellt den Haushaltsplan auf und legt ihn der
Mitgliederversammiung vor. Abweichungen vom Haushaltsplan sind zulassig, sofern diese
zur Erfiillung der satzungsgemaBen Aufgaben erforderlich sind. Der Vorstand entscheidet in
allen Angelegenheiten, die nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

§18
Geschaftsordnung

1. Der Vorstand wird von dem/der Ersten Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung von
dem/der Zweiten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung durch den/die
Schatzmeister/in zu Sitzungen einberufen. Er ist beschlussféhig, wenn mehr als die
Halfte der Mitglieder anwesend ist. Der Vorstand kann einen Beschluss auch dann
wirksam fassen, wenn sein Gegenstand bei der Einberufung nicht angegeben worden
ist.

2. Die Beschliisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder
gefasst; bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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W N

Der Vorstand muss einberufen werden, wenn es mindestens 5 seiner Mitglieder
verlangen.
Die Sektion kann Mitarbeiter/innen gegen Vergltung anstellen.

§ 19
Beirat

Der Beirat besteht aus bis zu 10 Mitgliedern. Er wird auf die Dauer von 3 Jahren von
der Mitgliederversammiung gewahlt und bleibt bis zur Neuwahl des Beirates im Amt.
Vorstandsmitglieder kénnen nicht zugleich Mitglieder des Beirates sein.

Der Beirat hat die Aufgabe, den Vorstand in allen Vereinsangelegenheiten zu beraten.
Die Mitglieder des Beirates nehmen als Beisitzer an den Beratungen und
Beschlussfassungen des Vorstandes teil.

Mitgliederversammliung

§ 20
Einberufung

Der Vorstand beruft alljahrlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ein, zu der die
Mitglieder spatestens 8 Tage vorher schriftlich oder durch das Mitteilungsblatt der
Sektion eingeladen werden missen; die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der
Veroffentlichung. Die Tagesordnung ist hierbei mitzuteilen.

Der Vorstand kann eine auBerordentliche Mitgliederversammiung nach den gleichen
Bestimmungen wie in Absatz 1 einberufen. Sie muss einberufen werden, wenn dies
mindestens ein Zehntel der Mitglieder schriftlich unter Angabe des Grundes beantragen.
Das gleiche Recht steht auch dem Ehrenrat zu.

§21
Aufgaben

Der Mitgliederversammiung sind vorbehalten:

a) den Geschaftsbericht des Vorstandes und die Jahresrechnung entgegenzunehmen;

b) den Vorstand zu entlasten;

¢) den Haushaltsplan zu genehmigen;

d) kiinftige EinzelmaBnahmen mit einem Vermdgenswert von uber 2:506,00 Euro zu
beschlieBen;

e) den Mitgliederbeitrag und die Aufnahmegebiihr festzusetzen;

f) Vorstand, Beirat, Ehrenrat und Rechnungsprifer/innen zu wahlen;

g) die Satzung zu andern;

h) die Sektion aufzuldsen. E

Ein Beschluss ist mit einfacher Mehrheit der abgegebe Stimmen zu fassen;

Stimmenthaltungen zahlen bei der Ermittiung des Abstimmungsergebnisses nicht mit.

Satzungsanderungen bediirfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen

Stimmen. Die Anderungen bedirfen der Genehmigung des DAV.

§ 22
Geschaftsordnung


DAV Abenberg
Durchstreichen
3. wird wie folgt eingefügt: 
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Der/die Erste oder der/die Zweite Vorsitzende leitet die Mitgliederversammiung. Es ist eine
Niederschrift aufzunehmen, welche die Beschlisse wortlich enthalten muss. Sie muss von
dem/der Versammlungsleiter/in und von zwei zu Beginn der Versammiung zu wahlenden
Mitgliedern unterzeichnet sein.

Ehrenrat, Rechnungspriifer/innen, Aufliésung

§23
Ehrenrat

1. Der Ehrenrat besteht aus bis zu 5 Mitgliedern, von denen eines dem Vorstand der
Sektion angehdrt. Die lbrigen dirfen kein Amt in der Sektion bekleiden.

2. Die Mitglieder des Ehrenrates werden von der Mitgliederversammiung gewahlt, das dem
Vorstand angehérende Mitglied von diesem. Er wahlt sich eine/n Vorsitzende/n.

3. Der Ehrenrat ist berufen, um
a) Vereinsstreitigkeiten aller Art zu schlichten;
b) Ehrenverfahren und
¢) Ausschlussverfahren durchzufiihren.
Die Beschlisse ergehen nach Anhdrung der Betroffenen mit einfacher
Stimmenmehrheit. Hinsichtlich der Beschlussfahigkeit gilt § 18, Abs. 1 Satz 2
entsprechend. Sie sind, abgesehen vom Ausschlussverfahren, endgultig.

§ 24
Rechnungspriifung

1. Die Mitgliederversammlung wiahlt jeweils auf die Dauer von 3 Jahren zwei
Rechnungsprifer/innen. Wiederwah! ist zuldssig. Mitglieder des Vorstandes kdnnen
nicht zugleich Rechnungsprifer/Rechnungspriiferinnen werden.

2. Die Rechnungspriifer/innen  haben  den  vom  Vorstand aufgestellten
Rechenschaftsbericht samt Unterlagen dazu sowie die Geschaftsflhrung im
abgelaufenen Geschaftsjahr nach Weisung der Mitgliederversammlung zu prifen.
Uber die Priifungstatigkeit ist ein Ergebnisprotokoll anzufertigen.

3. Die jahrliche Rechnungslegung ist nach Vorliegen des vom Vorstand aufgestellten
Rechenschaftsberichtes rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung zu prifen.

4, Den Rechnungsprifern ist Einsicht in alle zur Priifung erforderlichen Unterlagen zu
gewahren,

§ 25
Auflésung

1. Uber die Auflosung der Sektion gseachlieBt die Mitgliederversammliung mit einer Mehrheit
von drei Vierteln der abgegeb Stimmen der erschienenen Mitglieder. Sind weniger
als ein Drittel der Mitglieder erschienen, so kann die Auflésung nur von einer
unverziglich einzuberufenden zweiten Mitgliederversammiung beschiossen werden, die
ohne Riicksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfahig ist. Hierauf muss in der
Einladung hingewiesen werden.

Die Mitgliederversammiung, welche die Aufldsung beschlieft, verfugt auch gleichzeitig
liber das Vermdgen der Sektion geméB den nachfolgenden Vorgaben.


DAV Abenberg
Notiz
Hier wird auf Anregung der Rechtspflegerin das Wort: "gültigen"
eingefügt.


2. Bei Auflésung oder Aufhebung der Sektion oder bei Wegfall ihrer steuerbeglinstigten
Zwecke ist das verbleibende Sektionsvermdgen nach Abdeckung der Passiva jedenfalls
ausschlieBlich und unmittelbar fiir steuerlich gemeinniitzige Zwecke zu verwenden. Zu
diesem Zweck ist das verbleibende Sektionsvermdgen an den DAV beziehungsweise an
seinen Rechtsnachfolger oder an eine oder mehrere seiner Sektionen mit der
zwingenden Auflage der ausschlieBlichen und unmittelbaren Verwendung fir steuerlich
gemeinnutzige Zwecke zu Ubertragen, wenn die empfangende Korperschaft die
Voraussetzungen der Steuerbeglinstigung erfiillt. In diesem Zusammenhang und unter
diesen Bedingungen sind alle Rechte an Wege- und Hittenbauten dem DAV
beziehungsweise seinem Rechtsnachfolger oder der bestimmten Sektion unentgeltlich zu
libertragen.

Solite die oben angefiihrte Korperschaft im Zeitpunkt der nétigen Vermogensabwicklung
nicht mehr existieren oder nicht mehr die notigen Voraussetzungen der
Steuerbeglinstigung erflillen oder aus anderen Griinden die Ubertragung des Vermégens
nicht im Sinne obiger Ausfiihrungen mdoglich sein, ist das verbleibende
Sektionsvermdgen an eine juristische Person des Ooffentlichen Rechts oder einﬁ
steuerbeglnstigte Korperschaft mit der zwingenden Auflage der ausschlieBlichen un
unmittelbaren Verwendung fiir die Erhaltung der Schonheit und Urspriinglichkeit der
Bergwelt und flr die Forderung des Bergsteigens und der alpinen Sportarten zu
Ubergeben.

Beschlossen in der Mitgliederversammlung vom 23.04.2015.

/o /s
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Unterschrift

Sektion

i

NT N - AL T /
Unterschrift-

Datum

Geandert in der Mitgliederversammlung vom 12.03.2009, Abenberg
Geéandert in der Mitgliederversammlung vom 23.04.2015, Abenberg
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DAV Abenberg
Notiz
hier fehlt das Wort " andere "




